
Heimentgelte in der Langzeit- und Kurzzeitpflege ab dem 01.01.2026

Pflege-

leistung ohne 

Pflegegrad

Pflege-

grad 1

Pflege-

grad 2

Pflege-

grad 3

Pflege-

grad 4

Pflege-

grad 5

Pflegeleistungen 

Entgelt pro Tag für 65,59 € 65,59 € 84,09 € 100,98 € 118,60 € 126,53 €

Entgelt pro Monat für 1.995,25 € 1.995,25 € 2.558,02 € 3.071,81 € 3.607,81 € 3.849,04 €

Unterkunft

Entgelt pro Tag für 21,89 € 21,89 € 21,89 € 21,89 € 21,89 € 21,89 €

Entgelt pro Monat für 665,89 € 665,89 € 665,89 € 665,89 € 665,89 € 665,89 €

Verpflegung

Entgelt pro Tag für 6,79 € 6,79 € 6,79 € 6,79 € 6,79 € 6,79 €

Entgelt pro Monat für 206,55 € 206,55 € 206,55 € 206,55 € 206,55 € 206,55 €

Investitionskosten

Entgelt pro Tag für 17,48 € 17,48 € 17,48 € 17,48 € 17,48 € 17,48 €

Entgelt pro Monat für 531,74 € 531,74 € 531,74 € 531,74 € 531,74 € 531,74 €

Heimentgelt gesamt pro Tag 111,75 € 111,75 € 130,25 € 147,14 € 164,76 € 172,69 €

Heimentgelt gesamt pro Monat 3.399,44 € 3.399,44 € 3.962,21 € 4.476,00 € 5.012,00 € 5.253,23 €

Anteil der Pflegekasse mtl. 0,00 € 131,00 € 805,00 € 1.319,00 € 1.855,00 € 2.096,00 €

Eigenleistung pro Monat ** 3.399,44 € 3.268,44 € 3.157,21 € 3.157,00 € 3.157,00 € 3.157,23 €

Vitalis Wohnpark Bad Essen

**  Die verbleibenden Kosten enthalten einen sogenannten "einrichtungseinheitlichen Eigenanteil" (EEE) in Höhe von 57,62 € pro Tag, 

das entspricht 1.752,80 € pro Monat. Der EEE beinhaltet die Pflege- und Betreuungskosten  abzüglich des Anteils der Pflegekassen. Die 

Höhe des EEE ist für jeden Bewohner unserer Einrichtung für die Pflegerade 2 bis 5 gleich. Im Falle einer Höherstufung verändert sich 

der Anteil der Kosten, den der Bewohner tragen muss, nicht.

Bei Kurzzeitpflege wird das Heimentgelt tageweise abgerechnet und bei Langzeitpflege mit der Monatspauschale von 30,42 Tagen je 

Monat. 

Ab dem 1. Januar 2024 erhalten alle Bewohner:innen mit mindestens Pflegegrad 2 einen Zuschlag der Pflegeversicherung zu ihrem 

pflegebedingten Eigenanteil. Die Höhe des Zuschlags ist abhängig von der Dauer des bisherigen Aufenthalts in einem Pflegeheim. Bei 

einer Dauer 

·       von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent

·       von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 30 Prozent

·       von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 50 Prozent

·       von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 75 Prozent 

Ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.

Sollten Sie Fragen zu diesen Themen haben, können Sie uns unter 0 54 72 / 95 9 - 400 erreichen.



Eigen-

leistung

PG

Pauschal-

betrag der 

Pflegekasse

Pflege-

vergütung

Investitions-

kosten
Unterkunft Verpflegung

je Tag

im EZ

Anzahl der 

Tage

bei 7 

Tagen

Rüstige/

Selbstzahler
0,00 € 65,59 € 17,48 € 21,89 € 6,79 € 111,75 €

nach 

Vereinbarung
782,25 €

1 0,00 € 65,59 € 17,48 € 21,89 € 6,79 € 111,75 €
nach 

Vereinbarung
782,25 €

2 1.854,00 € 84,09 € 17,48 € 21,89 € 6,79 € 46,16 € 22 323,12 €

3 1.854,00 € 100,98 € 17,48 € 21,89 € 6,79 € 46,16 € 18 323,12 €

4 1.854,00 € 118,60 € 17,48 € 21,89 € 6,79 € 46,16 € 15 323,12 €

5 1.854,00 € 126,53 € 17,48 € 21,89 € 6,79 € 46,16 € 14 323,12 €

Aufnahme- und Entlassungstag = je 1 Tag

Vitalis Wohnpark Bad Essen

Heimentgelte ab 01. Januar 2026

für die Kurzzeitpflege

Anzahl der finanzierten Tage in der Kurzzeitpflege ab 01. Januar 2026

Für Versicherte, die einen Pflegegrad haben, übernimmt die Pflegekasse ab dem ersten Tag der Pflegebedürftigkleit 

die Pflegevergütung im Rahmen der Kurzzeitpflege

- bis zu einem Höchstbetrag von 1.854,00 €

- für die Dauer der in der u. s. Tabelle angegebenen Tagen.

Zusätzlich kann Verhinderungspflege nach Rücksprache mit der jeweiligen Pflegekasse beantragt werden. 

  Hier werden Kosten bis 1.685,00 € übernommen. 

Kassenleistung
Zusammensetzung der 

Eigenleistung


